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Ergänzungssatzung der Stadt Dorsten über die 

Beitragsfähigkeit und den Umfang des beitragsfähigen 
Aufwandes für die Fahrbahn einer „Fahrradstraße“ 

„Am Holzplatz von Bahnhofsvorplatz bis Halterner Straße“ 
zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach §§ 8, 8a 

Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NW) 
 

vom: 16.07.2025 
 

Aufgrund des § 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom  
21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des  
Kommunalabgabengesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV NW. S.1029) und der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 29. Septem-
ber 2020 (GV NW. S. 915) hat der Rat der Stadt Dorsten in seiner Sitzung am 24.08.2022 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Abweichung von der geltenden Satzung 

 
Abweichend von § 2 Absatz 1 Nr. 3a), § 3 Absatz 2 sowie Absatz 3 Nr. 1a) der Satzung der  
Stadt Dorsten über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) für straßenbauliche Maßnahmen vom 
18.04.2013, in der Fassung vom 18.12.2015, werden die nachfolgenden Regelungen getrof-
fen. Alle übrigen Bestimmungen der Satzung bleiben unberührt. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Beitragsfähig sind der Aufwand für die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung der Fahr-
bahn einer Fahrradstraße in gesamter Breite einschließlich der Fahrbahn des Wendeplatzes 
in gesamter Breite. 
 

§ 3 
Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand 

 
Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand der Fahrbahn der Fahrradstraße und des 
Wendeplatzes, einschließlich Rinnen, Regenabläufen und Bordsteinen beträgt 70 vom Hun-
dert. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Ergänzungssatzung der Stadt Dorsten über die Beitragsfähigkeit und den Umfang des 
beitragsfähigen Aufwandes für die Fahrbahn einer „Fahrradstraße“ „Am Holzplatz von Bahn-
hofsvorplatz bis Halterner Straße“ zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach §§ 8, 8a 
Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) wird hiermit 
 
Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgen-
de Rechtsfolgen hingewiesen: 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen 
und Flächennutzungspläne nach Ablauf von 6 Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmungen oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Dorsten, 16.07.2025 
 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 



 
Amtsblatt der Stadt Dorsten 51. Jahrgang Nr. 22 vom 22.07.2025 - Inhalt Nr. 97 Seite 301 

 
 

 
Entlastung des Bürgermeisters und öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses 
für das Haushaltsjahr 2023 
 
 
Der Rat der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 25.06.2025 folgenden Beschluss gefasst: 
 
1. Der Rat stellt den geprüften Jahresabschluss 2023 mit einem Verlust aus der Veräuße-

rung von Vermögensgegenständen von 193.140,22 €, einem Jahresüberschuss aus der 
Ergebnisrechnung von 11.120.704,37 € und einer Bilanzsumme von 706.077.803,69 € 
fest. 

 
2. Neben der ohnehin erfolgten Verrechnung aus der Veräußerung von Vermögensgegen-

ständen von 193.140,22 € wird der Jahresüberschuss über 11.120.704,37 € in die Aus-
gleichsrücklage zugeführt. Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2023 auf 
72.390.969,98 €. 
 

3. Der Rat erteilt dem Bürgermeister die Entlastung für das Haushaltsjahr 2023. 
 

Der Jahresabschluss der Stadt Dorsten für das Haushaltsjahr 2023 ist gem. § 96 Abs. 2 
GO NRW bis zur Feststellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2024 verfüg-
bar zu halten. 

 
Die Einwohner oder Abgabepflichtigen können den Jahresabschluss 2023 bei der  
Stadtverwaltung Dorsten, Halterner Straße 5, 46284 Dorsten, Zimmer A337, während  
der angegebenen Öffnungszeiten einsehen:  

 
Montag bis Donnerstag  8.00 Uhr bis 16.00 Uhr  
Freitag    8.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
 

Außerdem ist der Jahresabschluss 2023 im Internet unter dem Link  
https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/politik/haushalt  
unter der Rubrik Haushalt 2023 einsehbar. 
 
Dorsten, 22.07.2025 
 
 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/politik/haushalt
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Integrationsratswahl am 14. September 2025 
- öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge 
  
Der Wahlausschuss der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 10.07.2025 folgende Wahlvor-
schläge für die Wahl zum Integrationsrat der Stadt Dorsten zugelassen: 
  

1. Ebeling, Carsten – Einzelbewerber – 

 
2. Al-Hareezi, Husam – Einzelbewerber – 

 
3. „WIR für Chancengerechtigkeit und Integration – Listenwahlvorschlag – 

  
4. Yazici, Safa Emin – Einzelbewerber – 

 

5. Gökcen, Selman – Einzelbewerber – 

  
 
Diese werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dorsten, den 18.07.2025 
 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der öffentlichen Zustellung einer Rechtswahrungsanzeige vom 

15.07.2025, Aktenzeichen 56/56 38.24.0460 an Herrn Jurij Vereskun, zuletzt 

wohnhaft in der Ukraine. Zurzeit ist der Wohnort unbekannt.  

 

Das oben genannte Schriftstück wird hiermit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 

(VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. 2354) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Satz 1 der Hauptsat-

zung der Stadt Dorsten vom 21.03.2013 öffentlich zugestellt. Das Schreiben gilt gemäß § 10 

Abs. 2 letzter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Be-

nachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustel-

lung durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzten kann, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürch-

ten sind.  

 

Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch einen be-

vollmächtigten Vertreter abgeholt oder eingesehen werden bei: Stadt Dorsten, Stadtamt 56 –

Unterhaltsvorschusskasse-, Zimmer D 213 Bismarckstraße 1 in 46284 Dorsten.  

 

Vor der Abholung des Schreibens ist Kontakt aufzunehmen mit der Unterhaltsvorschusskas-

se, dem Sachbearbeiter: Herrn Dohr, Telefonnummer: +49(0)2362/66-4586.  
 

 

Dorsten, 17.07.2025 

 

 

 
Tobias Stockhoff 

Bürgermeister 
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